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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ 
(Bundeswehrsondervermögensgesetz – BwSVermG) 

A. Problem und Ziel 
Die im Weißbuch 2016 der Bundesregierung definierten sicherheitspolitischen 
Ziele, Interessen und Prioritäten Deutschlands werden durch die aktuellen Her-
ausforderungen bestätigt. Die Übernahme von mehr Verantwortung im internati-
onalen Rahmen, die Deutschlands wirtschaftliches und politisches Gewicht ange-
messen widerspiegelt sowie die Ausrichtung auf die Landes- und Bündnisvertei-
digung sind leitende Prinzipien angesichts der aktuellen Herausforderungen. 
Hierfür benötigt die Bundeswehr ein breites und modernes sowie innovationsori-
entiertes Fähigkeitsspektrum. Dies erfordert – ressortübergreifend – insbesondere 
die Finanzierung hochkomplexer und/oder multinational zu realisierender Groß-
vorhaben mit großen Finanzvolumina. Die Ausgaben des Sondervermögens müs-
sen auf das NATO-Ziel für die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten anzu-
rechnen sein. 

B. Lösung 
Mit diesem Gesetz wird ein Sondervermögen des Bundes zur Stärkung der Bünd-
nis- und Verteidigungsfähigkeit errichtet. Das Sondervermögen dient zur gesi-
cherten Finanzierung der im Wirtschaftsplan enthaltenen Vorhaben. Das Sonder-
vermögen wird gemäß Artikel 87a Absatz 1a des Grundgesetzes mit einer eigenen 
Kreditermächtigung ausgestattet. 

C. Alternativen 
Das Sondervermögen ist erforderlich, um insbesondere Fähigkeitslücken der 
Bundeswehr zu schließen und zukünftig zu vermeiden sowie Bündnisverpflich-
tungen zu erfüllen. Eine Veranschlagung der Ausgaben im Bundeshaushalt ist 
wegen der klaren Abgrenzung der Vorhaben und des mehrjährigen Umsetzungs-
zeitraums nicht sinnvoll. Durch das Sondervermögen werden eine zweckgebun-
dene, klar abgegrenzte und transparente Verwendung der Einnahmen und Ausga-
ben sowie eine überjährige Verfügbarkeit der Mittel ermöglicht. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Dem Bundeshaushalt entsteht für die Dauer des Bestehens des Sondervermögens 
kein Aufwand. Das Sondervermögen verfügt über eine Kreditermächtigung von 
bis zu 100 Milliarden Euro. Nach Auflösung des Sondervermögens in die Bun-
desschuld integrierte Schulden führen ab diesem Zeitpunkt zu zusätzlichen Zins-
ausgaben im Bundeshaushalt. 

Für Länder und Kommunen entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungs-
aufwand. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch dieses Gesetz entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Es werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder abgeschafft. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die Bildung des Sondervermögens wird der Verwaltungsaufwand beim 
Bund nur geringfügig erhöht. Die Bewirtschaftung erfolgt innerhalb der für die 
Bewirtschaftung des Bundeshaushalts bereits bestehenden Organisationsstruktu-
ren. 

F. Weitere Kosten 
Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, so-
wie auf die sozialen Sicherungssysteme sind nicht zu erwarten.  
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DER BUNDESKANZLER 

 
 

Berlin, 13. April 2022 

An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages  
Frau Bärbel Bas 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen  
 

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ 
(Bundeswehrsondervermögensgesetz – BwSVG) 

 
mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 
 
Der Bundesrat hat in seiner 1019. Sitzung am 8. April 2022 gemäß Artikel 76 Absatz 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersichtlich 
Stellung zu nehmen. 
 
Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der 
als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Olaf Scholz 
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Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ 

(Bundeswehrsondervermögensgesetz – BwSVermG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1

Errichtung des Sondervermögens 

Es wird ein Sondervermögen des Bundes mit der Bezeichnung „Sondervermögen Bundeswehr“ errichtet. 

§ 2

Zweck des Sondervermögens 

Die Mittel des Sondervermögens sind an den Zweck Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit ge-
bunden und sollen der Finanzierung bedeutsamer Ausrüstungsvorhaben, insbesondere komplexer überjähriger 
Maßnahmen, dienen.  

§ 3

Stellung im Rechtsverkehr 

(1) Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Es kann unter seinem Namen im Rechtsverkehr handeln,
klagen und verklagt werden. Der allgemeine Gerichtsstand des Sondervermögens ist der Sitz der Bundesregie-
rung.  

(2) Das Bundesministerium der Finanzen verwaltet das Sondervermögen. Es kann sich dabei anderer Bun-
desbehörden oder Dritter bedienen. 

(3) Das Sondervermögen ist von dem übrigen Vermögen des Bundes, seinen Rechten und Verbindlichkei-
ten zu trennen. Der Bund haftet unmittelbar für die Verbindlichkeiten des Sondervermögens. Das Sondervermö-
gen haftet nicht für die sonstigen Verbindlichkeiten des Bundes. 

§ 4

Kreditermächtigung 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Deckung der Ausgaben des Sondervermö-
gens Kredite bis zur Höhe von 100 Milliarden Euro aufzunehmen. Die Kosten der Kreditaufnahme sind vom 
Sondervermögen zu tragen.  

(2) Für Anschlussfinanzierungen wachsen dem Kreditrahmen nach Absatz 1 die Beträge aus getilgten Kre-
diten wieder zu. 

(3) Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskontpapieren der Nettobetrag anzurechnen.

Anlage 1 
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§ 5 

Wirtschaftsplan, Haushaltsrecht, Mittelverwendung 

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens werden in einem Wirtschaftsplan veranschlagt. 
Der Wirtschaftsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ergibt 
sich aus der Anlage. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 wird der Wirtschaftsplan dem Haushaltsgesetz als Anlage 
beigefügt. Er wird ab dem Jahr 2023 zusammen mit dem Haushaltsgesetz festgestellt.  

(2) Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die im Wirtschaftsplan für die im Einzelnen benann-
ten Vorhaben zur Verfügung gestellt werden, können nicht für andere dort benannte Vorhaben verwendet werden. 
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu den Vorhaben sind jeweils in einzelnen Titeln zu veran-
schlagen. Die Ausgaben sind übertragbar und bleiben für die jeweilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr 
hinaus verfügbar. § 45 Absatz 3 der Bundeshaushaltsordnung ist nicht anwendbar. 

(3) Ein Vertrag zu einer Maßnahme gemäß § 2, die ein Finanzvolumen von 25 Millionen Euro überschrei-
tet, ist vor Abschluss dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zur Billigung vorzulegen. 

§ 6 

Jahresrechnung 

Das Bundesministerium der Finanzen legt jährlich zum Stichtag 31. Dezember Rechnung über die Einnah-
men und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden des Sondervermögens. Die Rechnungen sind als 
Übersichten der Haushaltsrechnung des Bundes beizufügen. 

§ 7 

Verwaltungskosten 

Die Kosten für die Verwaltung des Sondervermögens trägt der Bund. 

§ 8 

Auflösung, Tilgungsplan 

(1) Das Sondervermögen gilt am 31. Dezember des Jahres als aufgelöst, in dem der Kreditrahmen nach § 4 
vollständig ausgeschöpft wurde. Verbleibendes Vermögen fällt dem Bund zu. Verbleibende Schulden des Son-
dervermögens werden in die allgemeine Bundesschuld integriert. 

(2) Nach vollständiger Inanspruchnahme der Kreditermächtigung im Sondervermögen sind die vom Son-
dervermögen aufgenommenen Kredite innerhalb eines angemessenen Zeitraums zurückzuführen. Die Modalitä-
ten der Rückführung werden spätestens im Jahr nach der vollständigen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 
gesetzlich geregelt. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Anlage 1 
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bundeswehr 

[Wird zu einem späteren Zeitraum erstellt.] 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die im Weißbuch 2016 der Bundesregierung definierten sicherheitspolitischen Ziele, Interessen und Prioritäten 
Deutschlands werden durch die aktuellen Herausforderungen bestätigt. Die Übernahme von mehr Verantwortung 
im internationalen Rahmen, die Deutschlands wirtschaftliches und politisches Gewicht angemessen widerspiegelt 
sowie die Ausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung sind leitende Prinzipien angesichts der aktuellen 
Herausforderungen. Hierfür benötigt die Bundeswehr ein breites und modernes sowie innovationsorientiertes Fä-
higkeitsspektrum. Dies erfordert – ressortübergreifend – insbesondere die Finanzierung hochkomplexer und/oder 
multinational zu realisierender Großvorhaben mit großen Finanzvolumina. Die Ausgaben des Sondervermögens 
müssen auf das NATO-Ziel für die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten anzurechnen sein. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Das Gesetz regelt die Errichtung eines Sondervermögens zur Finanzierung insbesondere komplexer überjähriger 
Maßnahmen zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit und zur Ertüchtigung der Bundeswehr. Das 
Gesetz soll für diese Vorhaben eine hinreichende Planungs- und Finanzierungssicherheit gewährleisten. 

III. Alternativen 

Keine. Eine Veranschlagung hoher zusätzlicher Ausgaben im Bundeshaushalt ist ohne eine zusätzliche Krediter-
mächtigung nicht möglich.  

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Mit dem Gesetz macht der Bund von seiner Kompetenz aus Artikel 87a Absatz 1a und Artikel 110 Absatz 1 des 
Grundgesetzes Gebrauch. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union und den völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesre-
publik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Keine. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Gesetz steht im Einklang mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. 

3. Demografische Auswirkungen 

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den demografischen Wandel. 
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4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Dem Bundeshaushalt entsteht kein Aufwand. Das Sondervermögen speist sich aus einer Kreditermächtigung von 
bis zu 100 Milliarden Euro. 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen für Länder und Kommunen nicht. 

5. Erfüllungsaufwand 

5.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Durch das Gesetz entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 

5.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht durch das Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Es werden insbesondere keine Informati-
onspflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben. 

5.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die Bildung des Sondervermögens wird der Verwaltungsaufwand beim Bund nur geringfügig erhöht. Die 
Bewirtschaftung seiner Mittel erfolgt innerhalb der für die Bewirtschaftung des Bundeshaushalts bereits beste-
henden Organisationsstrukturen. 

6. Weitere Kosten 

Der Wirtschaft entstehen keine direkten sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

7. Weitere Gesetzesfolgen 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern sind keine Auswirkun-
gen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundes-
ministerien zuwiderlaufen. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Das Sondervermögen wird am 31. Dezember des Jahres, in dem seine Mittel nach § 4 verausgabt sind, aufgelöst. 

B. Besonderer Teil 

Zu § 1 (Errichtung des Sondervermögens) 
Die Vorschrift regelt die Errichtung des „Sondervermögens Bundeswehr“. 

Zu § 2 (Zweck des Sondervermögens) 
Die Vorschrift enthält die Zweckbestimmung des Fonds. Die Mittel des Sondervermögens sollen der Finanzierung 
von bedeutsamen Maßnahmen zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit und Ertüchtigung der Streit-
kräftedienen. Dies beinhaltet die Kosten der Kreditaufnahme (§ 4). 

Die Vorhaben umfassen auch Maßnahmen zur Stärkung im Cyber- und Informationsraum sowie zur Ausstattung 
und Ertüchtigung der Sicherheitskräfte von Partnern. Die Ausgaben des Sondervermögens müssen auf das NATO-
Ziel für die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten anzurechnen sein. 
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Zu § 3 (Stellung im Rechtsverkehr) 
Die Vorschrift regelt entsprechend der Praxis bei anderen Sondervermögen die rechtliche Stellung des Sonder-
vermögens im Rechtsverkehr. Die Verwaltung erfolgt durch das Bundesministerium der Finanzen. Unter Beach-
tung seiner Gesamtverantwortung kann dieses sich bei seiner Aufgabenerfüllung nach Absatz 1 Satz 5 auch an-
derer Bundesbehörden oder Dritter bedienen. Dies gilt umfassend für das Bundesministerium der Verteidigung. 

Zu § 4 (Kreditermächtigung) 
Diese Vorschrift stellt die Einnahmequelle des Sondervermögens dar. Absatz 2 stellt die Refinanzierung fällig 
werdender Kredite sicher. Absatz 3 regelt, dass bei einer Finanzierung des Sondervermögens über Unverzinsliche 
Schatzanweisungen die Zinsen wie beim Bundeshaushalt nachträglich abgerechnet werden.  

Zu § 5 (Wirtschaftsplan, Haushaltsrecht, Mittelverwendung) 

Zu Absatz 1 
Alle Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens sind in einen jährlichen Wirtschaftsplan einzustellen, der 
durch die Bundesregierung aufzustellen ist und von den parlamentarischen Gremien bewilligt wird. Für das Son-
dervermögen gilt in Übereinstimmung mit den allgemeinen Regeln grundsätzlich das Haushaltsrecht des Bundes. 
Dieses gilt auch für das Prüfungsrecht des Bundesrechnungshofes. 

Zu Absatz 2 
Die zu finanzierenden Vorhaben müssen sich aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen ergeben. Durch die ausdrück-
liche Aufzählung der zu finanzierenden Vorhaben bei gleichzeitiger Übertragbarkeit der Mittel (Überjährigkeit) 
soll die vollständige Finanzierung der einzelnen Vorhaben gesichert werden. 

Zu Absatz 3 
Bei Vorhaben, die ein Finanzvolumen von 25 Millionen Euro überschreiten, wird der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages vor dem Vertragsschluss über die Vorhaben beteiligt. 

Zu § 6 (Jahresrechnung) 
Die Vorschrift gewährleistet in Parallelität zum Wirtschaftsplan eine den Grundsätzen der Transparenz entspre-
chende Rechnungslegung über die Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Schulden des Sondervermögens. 

Zu § 7 (Verwaltungskosten) 
Die Verwaltungskosten des Sondervermögens trägt der Bund. 

Zu § 8 (Auflösung, Tilgungsplan) 
Die Vorschrift regelt die Auflösung des Sondervermögens sowie die Rückführung der vom Sondervermögen auf-
genommenen Kredite. Die Tilgung der erhöhten Nettokreditaufnahme soll die Tragfähigkeit der Staatsschulden 
gewährleisten und ist gesetzlich zu regeln.  

Zu § 9 (Inkrafttreten) 
Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Zur Anlage (Wirtschaftsplan des Sondervermögens) 
Die Anlage enthält den Wirtschaftsplan des „Sondervermögens Bundeswehr“. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1019. Sitzung am 8. April 2022 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Bund und Länder verurteilen den durch nichts begründeten Angriffskrieg Russlands auf ein friedliches Nach-
barland sowie den Bruch internationalen Rechts aufs Schärfste. Die Bundesrepublik Deutschland sichert dem 
ukrainischen Volk in dieser schweren Stunde volle Solidarität und Hilfsbereitschaft zu. Wir stehen zur Un-
abhängigkeit und territorialen Integrität der Ukraine. Die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes 
und die angekündigten Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes sind vor diesem Hintergrund zu 
unterstützen.  

2. Mit dem russischen Überfall beginnt ein neues Zeitalter. Es bedarf nicht nur der Renaissance einer gesamt-
europäischen Friedensordnung auf der Basis militärisch wehrhafter Demokratien. Auch die deutsche Außen- 
und Verteidigungspolitik muss neu konzipiert werden. Innerstaatlich müssen die Prioritäten neu gesetzt wer-
den. Der Bundesrat begrüßt daher den Beschluss des Deutschen Bundestages vom 27. Februar 2022 und 
sichert der Bundesregierung volle Unterstützung bei ihrem Bemühen zu, die Verteidigungs- und Bündnisfä-
higkeit der Bundesrepublik Deutschland zu verbessern. Im Mittelpunkt muss jetzt die Stärkung der Bundes-
wehr stehen, mit dem Ziel von vollausgestatteten und volleinsatzfähigen Streitkräften sowie die Sicherstel-
lung der Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland.  

3. Der Bundesrat dankt den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren großartigen Einsatz im In- und 
Ausland für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und unserer Verbündeten. 

4. Der Bundesrat stellt fest, dass für die erfolgreiche Modernisierung der Bundeswehr eine Beschleunigung des 
Beschaffungswesens von größter Bedeutung ist. Für komplexe Vergabeverfahren und überkomplexe Leis-
tungsanforderungen, für den Personalmangel in den Beschaffungsbehörden und die oftmals ungewisse Fi-
nanzierung von mehrjährigen Rüstungsvorhaben müssen praktikable Lösungen gefunden werden. Mittelfris-
tig ist das Beschaffungswesen grundlegend zu reformieren.  

5. Der Bundesrat stellt fest, dass die neue und komplexe Bedrohungslage in Europa auch eine Anpassung der 
Strukturen der Außen- und Sicherheitspolitik erfordert. Entwicklungspolitik, Wirtschafts-, Energie- und 
Klimapolitik sind in der Sicherheitspolitik mitzudenken und müssen umgekehrt sicherheitspolitische Leit-
ziele stärker berücksichtigen als bisher. Der Bundesrat erachtet es für notwendig, sich für eine Ergänzung 
der Sicherheitsarchitektur einzusetzen. 

6. Aus Sicht des Bundesrates ist es unabdingbar, im Gleichklang mit der Neuausrichtung der Bundeswehr auch 
die Zivile Verteidigung einschließlich des Zivilschutzes deutlich zu stärken.  

Grundlage einer Evaluation des Zivilschutzes und des Katastrophenschutzes sollte zunächst eine Analyse 
der Sicherheitspolitik sein. Hierzu bietet sich die zu erarbeitende Nationale Sicherheitsstrategie an, in die die 
Konzeption der Zivilen Verteidigung einbezogen werden sollte. Der deutliche Ausbau der Ausstattung des 
Bevölkerungsschutzes sowie der zeitnahe Ersatz überalterter Ausstattung erscheinen dringend erforderlich.  

Für die Kernbereiche des Zivilschutzes besteht insbesondere für Investitionen zur Warnung der Bevölkerung 
ein erheblicher Nachholbedarf. Die vom Bund in den letzten Jahren auf den Weg gebrachte Fortentwicklung 
des modularen Warnsystems MoWas und der darauf basierenden Warn-App NINA sowie das Sirenenför-
derprogramm sollten flächendeckend umgesetzt werden. Dies gilt auch für die Ausweisung von Schutzräu-
men, die Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser und Strom, die Bevorratung von Sanitätsmitteln 
sowie den Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Bedrohungen. Im Bereich 
der Zivilen Verteidigung sollte darüber hinaus die im Jahr 2017 begonnene Aktualisierung der zivilen Alarm-
planung weiter fortgeführt werden.  
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Die Bundesregierung nimmt die Stellungnahme des Bundesrates zur Kenntnis. 
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